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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1994

Norm

StGB §129 Z3

Rechtssatz

Der Quali3kationstatbestand ist nicht erfüllt, wenn das Schloß weder aufgebrochen noch mit einem der in § 129 Z 1

StGB genannten Mittel geö8net, sondern auf andere Weise - hier durch Abschrauben des Fahrrad-Gepäckträgers,

durch den das Seilschloß gezogen war - umgangen wurde.
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